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INa  > sich mıiıt Grund freuen. hre Veröffentlichung ist für das Jahr 2010
vorgesehen.
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Matthiesen 2009 Historische Studien 494), SBN 978-3-7868-1494-8, 289 Se1-
ten

Zu den selbstverständlichen Elementen der kirchlichen Verfassungsstruktur
gehört 1n der katholischen Kirche auch heute die Zusammenfassung mehrerer
benachbarter Bistumer einer Kirchenprovinz. An deren Spitze steht 14 vm
wohnlich der Bischof der bedeutendsten 107zese dieses Verbandes als etro-
poli ESs g1bt ‚:Wal auch exemte Diözesen, das el Bıstumer, die keiner Kır-
chenprovinz angehören, Z.U eispie. In der Schweiz; och dabe!i handelt
ich Ausnahmen und nicht den Regelfall. Irotz ihrer weltgehend f1ä-
chendeckenden Existenz ist die tatsächliche edeutung der Provinzialstruktur
In der Kirche heute ger1ng. Als Urgane der kirchlichen Gesetzgebung splelen
die Provinzialsynoden zut wI1e keine un! NEeUE Bischöfe werden
längst nicht mehr 1m Rahmen der Kirchenprovinz bestellt. Dies Wal nicht 1N-
INerTr S! sondern die Metropolitanverfassung bildete ın der frühen Kirche eın
Strukturelement VO:  n erheblıchem Gewicht.

Das vorliegende Werk befasst sich miı1t dem 'andel, welche die Bedeutung
des Metropolitenamtes un: der Metropolitangewalt 1mM hohen Mittelalter CI -

fahren hat. Es handelt sich ine Dissertation Adus der mittelalterlichen ( @-
schichte, die bei Johannes Laudage (1959—2008) der Heinrich-Heine-Uni-
versıtat Düsseldorf entstanden ist. Der Titel des Werks nımmMt miıt der Rede
VO  5 der „papstgeschichtlichen Wende”“ Z eıt des Reformpapsttums des

Jahrhunderts 1ne Anleihe bel einem Aufsatz Rudolf Schieffers Adus

dem Jahr 2002
[)as 1ın seinem Umfang erfreulich überschaubare uch ist In elf Textkapite.

gegliedert. Die ersten beiden Kapitel en einleitenden Charakter 9—15)
Sie machen mıiıt dem nsatz der Arbeit un 1ın aller Küurze mıt dem For-
schungsstand vertraut.

1ne Ar Kern der 1e hinführende Funktion besitzen die als eil
(„Papsttum un Metropolitenamt: Die historischen Voraussetzungen”)
mengefassten Kapitel hıs S Hier wird zunächst eın Überblick ZU

Amt des Metropoliten ıIn der Spätantike eboten. Die Verbindung mehrerer
Bistumer ın einem Metropolitanverband Kirchenprovinz) lehnte sich staat-
1C Verwaltungsstrukturen des Römischen Reiches unı ist theologisc. als
Ausdrucksform bischöflicher Kollegijalitat betrachten. Für die rgaänzung
des Episkopates durch die Bestellung 1SCHNOTfe spielte das /Zusammen-
wirken der verschiedenen Instanzen einer Kirchenprovinz In der frühen eıt
1Nne entscheidende kın Primatsanspruch des römischen 1SCHNOTIS ist 1ın
dieser eıit bel ein1gen Inhabern des Sitzes LLUT ın Ansätzen erkennbar.
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Im Frankenreich erfuhr die eigenberechtigte Gewalt der Metropoliten A U S

verschiedenen Gründen iıne ZewWlsse inderung. Vor allem WarTlr die Einmi1-
schung der merowingischen un!: karolingischen Herrscher In kirchliche Ange-
legenheiten, die den Metropoliten zurückdrängte. Die Könige, nicht die Vor-
steher der Kirchenprovinzen, beriefen Synoden eın uUun!: liefßen dort Entschei-
dungen treffen Aber auch die zunachst unsystematische Vergabe des Palliums
als Zeichen besonderer Anerkennung einzelne Metropoliten r den
Papst band die Metropolitangewalt stärker Kom Auch eın VO Papst be-
sonders legitimierter Missionsbischof wWI1Ie Bonitatius ru dazu bei, altere,
”  on unten  44 gewachsene kiırchliche Strukturen schwächen. Erzbischof
Hinkmar VO  . Keıms 588 selbst Vorsteher eliner Kirchenprovinz, Wäal
darum bemüht, die tellung der Metropoliten VO  s} staärken, ach —
ten die Suffraganbischöfe, nach oben den regionalen Primas; letz-
terer konnte sich Wahrung selner Ansprüche auf pseudoisidorische Dekre-
talen stutzen

In ottonischer eıt sahen sich die Metropoliten insoweiıt päapstlichen
Ansprüchen ausgesetzt, als Kom 1ne Art Konfirmationsrecht für die Amtseıln-
setzung beanspruchte, welches In der Verleihung des allıums den außeren
Ausdruck fand uch Bischof Burchard VO  z Worms (1000—-1025) Lru: miıt S@1-
1ier weiıt verbreiteten un pseudoisidorisches Material aufgreifenden kirchen-
rechtlichen Sammlung azu bel, die elung des Metropoliten schwächen.

Den thematischen Kern des Buches machen die Kapıtel bIıs Aaus 96—
237): die systematisch Bestandteil VO  b e1l 1{1 der Studie sSind; dieser eıl rag
denselben Titel WI1Ie das uch selbst („Metropolitangewalt un: papstgeschicht-
1C. Im Einzelnen wendet sich der Verfasser zunächst den Pontifi-
katen eOS (1049-1 054), Nikolaus’ I} (1059:1 061) und Alexanders 188

Er arbeitet die Vertretung des Primatsgedankens bel Papst Leo
und dessen Umsetzung In der Synodaltätigkeit heraus. Das Papstwahldekret
VO  - 1059 schwächte die Metropoliten Insowelıt, als mMiıt der entscheidenden

der Kardinalbischöfe bei der Besetzung des Petrusamtes der Einfluss der
anderen Bischöfe zurückgedrängt wurde. Die mi1t Nikolaus I1 einsetzende
un! unter Alexander I1 intensıvlierte PEadS, häaufig päpstliche Legaten ent-
senden oder einzelne Bischöfe 1990 Verleihung des Palliums als (ständige)
päpstliche Legaten auszuzeichnen, selinen Teil dazu bei, die eigenberech-
igte elung der Metropoliten auszuhöhlen.

Kapıitel ist das weltaus umfangreichste Kapitel der Studie un: befasst
sich mıiıt Papst Gregor VIL (1073=<1085) un:! der Metropolitangewalt S 148
213) In der Amtszeit dieses bedeutenden Reformpapstes traten jene Verände-
SCH eın, die die überkommene Metropolitanverfassung nachhaltigsten
schwaächten. Vor allem wurde die Deutung der Metropolitangewalt als AUS-
fluss der papstlichen Gewalt vorherrschend, un: die Bischöfe erhielten die
Möglichkeit, ich 1n ihren Angelegenheiten direkt den Papst wenden.
Das Erscheinen der Metropoliten bel den päpstlichen Generalsynoden wurde
zunehmend eingefordert un:! durch das Legatenwesen konnte die papstliche
Gewalt gleichsam ständig In der anzZzen Kirche prasent gehalten werden.
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uch der prinziplelle päpstliche Anspruch, alle Bischöfe unı nıicht LLUT jene
des eigenen roöomischen Metropolitansprengels weıhen, unterstrich den rO-
mischen Primatsanspruch Lasten der Metropoliten.

In Kapıitel 214=237) werden dann och einıge Aspekte des IThemas
angesprochen, die ” Ausgang der papstgeschichtlichen Wende”“ bis Z DET

Miıtte des Jahrhunderts bedeutsam sind, twa Neuerungen bezüglich der
Pallienverleihung (obligatorische persönliche olung des allıums und Lei-
stung e1INeSs Treuelds durch den Metropoliten SOWI1E periodische wsıitatıo ad It=
MINdA) un!: die wachsende Bedeutung des Kardinalskollegiums, gleichfalls —

lasten der Metropoliten. Abschliefsend wird die ewertung des Metropoliten-
amtes In der gregorlanıschen un!: frühen klassischen Kanonistik thematisiert,
namentlich bel Bonizo VO  zD Sutrı (T un:! 1mM ecreium Gratianı (1140) DIe
kanonistischen Autoren festigten entsprechende Ansprüche des Reformpapst-
tums. Kapitel 11 zieht Bilanz un: stellt die wichtigsten Ergebnisse der Studie
zusammenfassend heraus S 238241)

Der Verfasser hat ıIn der vorliegenden 1€e eın überaus komplexes Ihema
behandelt un: ist sich bewusst, ass Vollständigkeit bel einem Gegenstand
WI1Ie diesem nicht erreicht werden kann (vgl 12) In der Tat bhietet sich einem
KRezensenten mıiıt dem Ehrgeız, Kritik anzubringen, mancher mögliche Ansatz-
pun für kritische Anmerkungen VO  a dem kaum berücksichtigten es10-
logischen Hintergrund der Thematik bis Z Auswahl der kirchenrechtlichen
Autoren, die ausgewertet werden. Zweifellos hätte IIa  > manches anders
gehen können als 1m vorliegenden Werk geschehen, doch dıie möglichen Al
ternatıven beeinträchtigen letztlich nıicht die Legıtimitat der VO Matthias
Schrör gewählten Vorgehenswelise. Es elingt dem Verfasser, einerseılts 1ın
übersichtlicher Weise und andererseits ohne gewaltsamen Umgang mıt der
omplexen aterı1e, die groisen Linıen der Thematik insgesamt überzeugend
herauszuarbeiten. Es wird deutlich, dass 1ın der Periode der „papstgeschichtli-
hen nde  44 die etropolitangewalt 1ne entscheidende Beschränkung un!
Schwächung erfahren hat, VO der S1e ich hıs heute nicht mehr erholen konn-
te Iie Vorgeschichte und die Umstände dieses historischen Prozesses werden
klar ersichtlich. Manches hätte vielleicht etwas breiter entfaltet werden kOön-
HEL, ohne den Leser ermuden.

Einıge Einzelheiten ind dennoch kritisch anzumerken. IIie ormale yste-
matık des Buches ist nicht In jeder Hinsicht geglückt. Dies wird zunächst
schon daran sichtbar, dass der Haupttitel und der Titel des Teils I1 übereıin-
stimmen. Unpassend ist sowochl die Zuordnung der 1ın Kapitel il vorliegen-
den Zusammenfassung des gesamten Werks e1il 11 als uch die systematı-
che Behandlung der verschiedenen Verzeichnisse als Kapıitel S 242-289)
Verwunderlich ist, dass unter der Überschrift „Quellen- un: Literaturver-
zeichnis” uch Abkürzungen und Kegister erfasst werden. Wenn unter dem
Abschnitt 1ne Zusamrnenfassung des apıtels geboten würde, ware
ANSCMECSSCH, ine Zusammenfassung der Kapitel bis hätte dagegen SySte-
matisch anders eingefangen werden mussen. Sehr häufig nennt Schrör die —

ILY. Autorengruppe, die die pseudoisidorischen Fälschungen verfasst hat,
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SCHAHCGC un: ohne Verwendung VO  aD Anführungszeichen „Pseudoisidor” iıne
entweder Zu saloppe oder den Leser verwirrende Sammelbezeichnung (vgl

69, [3 Ö.) 7Zumindest missverständlich ist die Feststellung, für i1ne
„rechtsgültige Bischofsweihe“ selen mıindestens drei Konsekratoren not1ıg

192) Mehr als 1ne Ungenauigkeit ist ingegen die Verwechslung des (°O7=
DUS Iurıs Canonı1cı als solches Jh.) mıt dem eX Iurıs Canonı1cı (1917) (vgl

2 J 237) Unzutreffend ist, dass biıs 1917 kein päpstliches Recht mıt gesamt-
kirchlichem Anspruch geschaffen wurde 24) DIie Dekretalen Papst (Äre-
SOIS (1227--1241) V}  - 1234, auch Lıber PXEFra genannt, wurden VO Papst
promulgiert un können durchaus als erstes gesamtkirchliches Gesetzbuch
bezeichnet werden. Nur summarisch sSe1 schliefslich darauf hingewlesen, dass
uch viele kleine Versehen stehen geblieben sind, die bel elner gründlicheren
Korrektur hätten beseitigt werden können.

Der Gesamteindruck des KRezensenten VO  > diesem uch WAarTr freilich TOLZ
der zuletzt gegebenen Hınwelse eın posıtıver. ES jeg eın Werk VOT; das Aner-
kennung verdient, un: ist ZULT, ass Matthıas Schror iıch 1n dieser Welse
des TIThemas ANSCHOILLUIN hat
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